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(54)  Verfahren  zum  Bau  von  Gleisen  sowie  Vorrichtung  hierzu 

(57)  Beim  Bau  von  Gleisen,  die  auf  mit  nach  einem 
vorgegeben  Lochbild  angeordneten  Ankerlöchern  (5) 
versehenen  Befestigungsplatten  (3)  fixierbar  sind,  die 
durch  in  Ausnehmungen  (7)  von  Fundamenten  (1)  ein- 
setzbare,  die  befestigungsplattenseitigen  Ankerlöcher 
(5)  durchgreifende  Anker  auf  den  Fundamenten  (1) 
fixierbar  sind,  läßt  sich  dadurch  eine  rationelle  und  wirt- 
schaftliche  Arbeitsweise  erreichen,  daß  an  den  Gleis- 
schienen  (2)  zunächst  die  Befestigungsplatten  (3) 
angebracht  werden  und  daß  dann  das  so  vormontierte 

Gleis  auf  den  Fundamenten  (1)  verlegt,  ausgerichtet  und 
vorläufig  gegenüber  den  Fundamenten  (1)  fixiert  wird, 
daß  darauf  die  Fundamentsausnehmungen  (7)  zur  Auf- 
nahme  von  Ankern  zur  fundamentsseitigen  Festlegung 
der  Befestigungsplatten  (3)  unter  Benutzung  der  befesti- 
gungsplattenseitigen  Ankerlöcher  (5)  als  Positionierhilfe 
hergestellt,  die  Anker  eingesetzt  und  die  Befestigungs- 
platten  (3)  hiermit  befestigt  werden  und  daß  dann  die 
vorläufige  Fixierung  gelöst  wird. 
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päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 
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